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Vorbemerkung 

Rebekka Habermas/Gerd Schwerhoff 

Die – wenngleich verspätete – Erfolgsgeschichte der historischen Kriminali-
tätsforschung in Deutschland ist bereits häufiger beschrieben worden.1 Ange-
regt von der französischen und angelsächsischen Kriminalitätsgeschichte, die 
sich bereits seit den 1960er Jahren stärker ausfächerte, zeigte endlich auch die 
deutschsprachige Geschichtswissenschaft ab den 1980er Jahren ein verstärktes 
Interesse an kriminalitätsgeschichtlichen Fragestellungen. Gegenüber der klas-
sischen Rechtsgeschichte, aber auch gegenüber älteren Spielarten einer vorwie-
gend quantifizierenden Sozialgeschichte zeichnete sich diese neue Kriminali-
tätsgeschichte durch eine dezidiert kulturgeschichtliche Perspektive aus. Im 
Zuge der Abkehr von der Normzentrierung der traditionellen Rechtsge-
schichte wurden die verschiedensten Akteure in der Arena des Rechts in den 
Mittelpunkt gerückt und mit ihnen die verschiedenen Ausprägungen von hori-
zontaler und vertikaler Sozialkontrolle. Die Quellenbasis für diese Form der 
Kriminalitätsgeschichte waren Gerichtsakten, die in ihrer vielfältigen Nutzbar-
keit (etwa auch als Ego-Dokumente) erst nach und nach breit anerkannt sind. 
Auch an organisatorischen Parametern lässt sich die Arrondierung eines eige-
nen Forschungsfeldes »Kriminalitätsgeschichte« ablesen. So trifft sich seit 1990 
jährlich der Arbeitskreis für historische Kriminalitätsforschung in Stuttgart, wo 

—————— 
 1 Joachim Eibach, Kriminalitätsgeschichte zwischen Sozialgeschichte und Historischer Kultur-

forschung, in: Historische Zeitschrift 263 (1996), 681–715; Gerd Schwerhoff, Historische Krimi-
nalitätsforschung im deutschen Sprachraum. Zum Profil eines »verspäteten« Forschungs-
zweiges, in: Andreas Blauert/ders. (Hg.), Kriminalitätsgeschichte. Beiträge zur Sozial- und Kultur-
geschichte der Vormoderne, Konstanz 2000, 21–67; Joachim Eibach, Recht – Kultur – Diskurs. 
Nullum Crimen sine Scientia, in: Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 23 (2001), 102–120; Karl 
Härter, Von der »Entstehung des öffentlichen Strafrechts« zur »Fabrikation des Verbrechens«. 
Neuere Forschungen zur Entwicklung von Kriminalität und Strafjustiz im frühneuzeitlichen 
Europa, in: Rechtsgeschichte 1 (2002), 159–196; Rebekka Habermas, Von Anselm von Feuerbach 
zu Jack the Ripper. Recht und Kriminalität im 19. Jahrhundert. Ein Literaturbericht, in: 
Rechtsgeschichte 3 (2003), 128–163; André Krischer, Neue Forschungen zur Kriminali-
tätsgeschichte, in: Zeitschrift für Historische Forschung 32 (2006), 387–415.  
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unter anderem auch eine Buchreihe mit einem eindeutigen kriminalitätsge-
schichtlichen Schwerpunkt aus der Taufe gehoben wurde.2  

Die historische Kriminalitätsforschung versuchte von Anfang an die enge 
Beschränkung auf das Justizsystem zu überwinden, wie programmatisch etwa 
die Debatten um »l’infrajudiciaire« zeigen.3 Sie ist zugleich eng mit historischen 
Nachbarfeldern vernetzt. Methodisch gibt es zahlreiche Bezüge zum Beispiel 
zur historischen Anthropologie und zur Geschlechtergeschichte. Ebenso wie 
die Forschungen zur »guten Policey« diskutiert sie die »großen« Fragen der 
neueren Geschichtswissenschaft wie die nach dem Werden und der Gestalt der 
modernen Staatsgewalt, nach der Selbstbehauptung der Untertanen oder nach 
der Ausgrenzung von Minderheiten und Randgruppen. Man kann die Krimi-
nalitätsgeschichte als ein Laboratorium für weiterführende Fragestellungen an-
sehen, eine Tatsache, die sich auch in der extensiven Nutzung und Weiterent-
wicklung fachimmanenter (Sozialdisziplinierung, Zivilisationstheorie) wie in-
terdisziplinärer (Labeling-Approach) Konzepte und Theorien niederschlägt. 
Einzelne in diesem Zusammenhang entwickelte Konzepte haben inzwischen 
Karriere gemacht, etwa der Begriff der »Justiznutzung«4. 

Gerade weil das Feld der kriminalitätsgeschichtlichen Forschungen so ge-
wachsen ist und mittlerweile zahlreiche Einzelstudien zu unterschiedlichsten 
Aspekten vorliegen5, lassen sich Brüche und Ungleichzeitigkeiten schärfer her-
auspräparieren. Dabei sticht zunächst eine epochenspezifische Besonderheit 
hervor: Betrachtet man nämlich die bundesrepublikanische Kriminalitätsge-
schichtsschreibung der letzten 20 Jahre, so fällt auf, dass nach frühen Arbeiten 
zum 19. Jahrhundert – hier ist vor allem an die Studien von Dirk Blasius aus 
den 1970er Jahren zu erinnern – die Kriminalitätsgeschichte eine Domäne der 
Frühneuzeitforschung wurde. Erst in jüngster Zeit nimmt die Zahl einschlägi-
ger Arbeiten zum 19. und frühen 20. Jahrhundert sprunghaft zu.  

—————— 
 2 Vgl. die frühere Zwischenbilanz Andreas Blauert/Gerd Schwerhoff, Crime and History – the 

German Workshop »Historische Kriminalitätsforschung in der Vormoderne«, in: Crime, 
Histoire et Sociétés 2 (1998), 137–140. Die Reihe »Konflikte und Kultur« (uvk-Verlag, Konstanz) 
umfasst mittlerweise 15 Bände, vgl. zuletzt Ulrike Ludwig, Das Herz der Justizia. Gestaltungspo-
tentiale territorialer Herrschaft in der Strafrechts- und Gnadenpraxis am Beispiel Kursachsens 1548–1648, 
Konstanz 2008, und Falk Bretschneider, Gefangene Gesellschaft. Eine Geschichte der Einsperrung in 
Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert, Konstanz 2008. 

 3 Vgl. Francisca Loetz, L’infrajudiciaire. Facetten und Bedeutung eines Konzepts, in: Blauert/ 
Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, 545–562.  

 4 Martin Dinges, Justiznutzungen als soziale Kontrolle in der Frühen Neuzeit, in: Blauert/ 
Schwerhoff, Kriminalitätsgeschichte, 503–544. 

 5 Vgl. zuletzt Sigrid Schmitt/Michael Matheus (Hg.), Kriminalität und Gesellschaft in Spätmittelalter 
und Neuzeit, Stuttgart 2005; Sylvia Kesper-Biermann/Diethelm Klippel (Hg.), Kriminalität in 
Mittelalter und Früher Neuzeit. Soziale, rechtliche, philosophische und literarische Aspekte, Wiesbaden 
2007. 
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Dieses Ungleichgewicht zugunsten der frühneuzeitlichen Kriminalitätsge-
schichte geht einher mit unterschiedlichen Schwerpunkten in Fragestellung, 
Methoden und auch genutzten Quellen. Während spätmittelalterliche und 
frühneuzeitliche Kriminalitätsstudien Delinquenzprofile erstellen, nach der 
Logik der Kriminellen und nach dem Umgang mit Recht, Rechtsinstitutionen 
durch die Bevölkerung sowie nach den Vorstellungen von Recht und Unrecht 
der dörflichen und städtischen Gesellschaften fragen, konzentriert sich die 
Forschung zum 19. Jahrhundert auf andere Schwerpunkte. Im Zentrum stehen 
hier die Rekonstruktion kriminologischer Diskurse und Konzepte, sei es der 
Experten, sei es der Praktiker, und die Bedeutung, die Kriminalität in der Öf-
fentlichkeit (qua Presse und anderen Medien) erlangte. Ausgewertet werden in 
erster Linie Zeitungen, aber auch Fachbücher der Kriminologie und Psychia-
trie.  

Diese unterschiedlichen Schwerpunkte entsprechen unterschiedlichen Er-
kenntnisinteressen: Einerseits sind dies eben die Kriminellen selbst, wie sie in 
frühneuzeitlichen Studien häufig im Mittelpunkt stehen, andererseits ihre Ver-
folger bzw. die Presse oder Wissenschaft, die sich mit Fragen der Kriminalität 
beschäftigten und denen eine gewisse Definitionsmacht zugesprochen wird. 
Diese unterschiedlichen Erkenntnisinteressen gehen einher mit unterschiedli-
chen methodischen Vorgehensweisen: Im Mittelpunkt der Frühneuzeitfor-
schung stehen ebenso quantitative wie qualitative, häufig mit den Mitteln der 
Geertzschen dichten Beschreibung operierende Analysen von Gerichtsakten; 
mit ihrer Hilfe sollen die unterschiedlichen Bedeutungen bestimmter Delikte 
rekonstruiert, aber auch die soziale und ökonomische Situation der Kriminel-
len ausgeleuchtet und schließlich das gesellschaftliche – städtische wie dörfli-
che – Bedingungsgefüge von Kriminalität erforscht werden. Die neueren Ar-
beiten zum 19. Jahrhundert sind teilweise stark geprägt durch die frühen Ar-
beiten Michel Foucaults, der sich mit Kriminalität insbesondere unter dem As-
pekt der Entstehung einer Disziplinargesellschaft beschäftigte und sich auf die 
Rekonstruktion jener Diskurse konzentrierte, die er für besonders definitions-
mächtig erachtete. Dementsprechend liegt für das 19. Jahrhundert ein Schwer-
punkt auf der Erforschung kriminologischer, psychiatrischer, medizinischer 
Diskurse und der Konstruktion des Kriminellen in der Presse. Auch gibt es für 
diese Zeit einige wenige Arbeiten, die Kriminalität quantitativ erfassen, quali-
tative Arbeiten fehlen hingegen fast vollkommen. Durch diese unterschiedli-
chen Schwerpunkte wird unter der Hand eine Foucaultsche Perspektive, die ja 
bekanntlich davon ausgeht, dass um 1800 eine Disziplinargesellschaft entsteht, 
bestätigt. Implizit nämlich zeichnen die frühneuzeitlichen Arbeiten durch eine 
solche methodische Fokussierung auch eine Vorstellung vom 19. Jahrhundert, 
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genauso wie die Arbeiten des 19. Jahrhunderts eine klare Vorstellung vom 17. 
und 18. Jahrhundert entwickeln, ohne dies unbedingt explizit zu machen. 

Damit ist ein Ausgangspunkt des vorliegenden Bandes markiert. Er will die 
Kriminalitätsgeschichtsforschung zur Frühen Neuzeit und zur Moderne stär-
ker miteinander in Berührung bringen, um zum einen die impliziten Grundan-
nahmen über die jeweils andere Epoche erstmals überhaupt explizit zu machen 
und dann zu überprüfen. Gleichzeitig soll es darum gehen, die Dialogfähigkeit 
zu erweitern, das heißt Optionen zum gegenseitigen Lernen, insbesondere 
hinsichtlich theoretischer und methodischen Prämissen, zu eröffnen.6 Bis dato 
wurden nämlich beide Epochen weitgehend getrennt betrachtet, was nicht nur 
zur unüberprüften Fortschreibung etwa Foucaultscher Perspektiven führte, 
sondern auch die Vorstellungen der klassischen Rechtsgeschichte über die 
Entstehung des modernen Rechtsstaates bisher unhinterfragt ließ. Kurzum, die 
Verbindung der beiden Epochen erlaubt eine kritische Hinterfragung for-
schungsleitender Fragen zu Struktur und Entwicklung von Kriminalität einer-
seits und der Rechtsinstitutionen andererseits. Das heißt auch, dass die bisheri-
gen Deutungen zur Entstehung des modernen Rechtsstaates auf dem Prüf-
stand stehen sollen.  

Vormoderne und Moderne sollen jedoch nicht nur hinsichtlich ihrer Me-
thoden und Fragen, ihrer impliziten Annahmen und expliziten Erkenntnisinte-
ressen zusammen in den Blick genommen werden, gleichzeitig soll der histori-
sche Ort, an dem sie sich begegnen – die Sattelzeit –, genauer betrachtet wer-
den. Gerade eine Analyse der Situation um 1800 erlaubt nämlich eine präzise 
Überprüfung unserer Vorstellungen von frühneuzeitlicher und moderner 
Rechtsordnung: Was entstand hier Neues, was veränderte sich, was erhielt nur 
eine neue Gestalt und zeitigte doch altbekannte Folgen, wo genau liegt eigent-
lich die von der Forschung immer wieder hochgezogene Grenze zwischen al-
tem und neuem Rechtswesen?  

 
Die Vertiefung der hier angedeuteten Forschungsperspektiven geschieht in der 
ersten Sektion des vorliegenden Bandes, in welcher Rebekka Habermas die Ge-
nese der wechselseitigen Blindstellen der Früh- und Spätneuzeitforschung, die 
sie zur Mitte des 19. Jahrhunderts datiert, als Ansatzpunkt ihres Plädoyers für 
eine revidierte Rechts- und Kriminalitätsgeschichte nutzt. Die methodischen 
Überlegungen werden durch Achim Landwehr weitergeführt, der zeigt, dass der 
Blick auf »Praktiken« und »Diskurse« vielleicht unterschiedliche Perspektiven 

—————— 
 6 Auch der Arbeitskreis zur Historischen Kriminalitätsforschung, hat sich inzwischen aus seiner 

ursprünglichen Ausrichtung auf die »Vormoderne« gelöst und erprobt erfolgreich den inter-
epochalen Dialog. 


